
E i n s t e l l u n g e n  bei Straftätern hervorheben. Für 
das Zustandekommen einer Handlung, so auch einer 
Straftat, ist neben anderen objektiven und subjektiven 
Faktoren stets die Einstellung des Betreffenden von 
wesentlicher Bedeutung. Von der Einstellung eines Men
schen hängt es maßgeblich ab, wie er sich in einer be
stimmten Situation verhält, ob er Vorgefundene Unord
nung, Mißstände u. ä. für die Begehung von Straftaten 
ausnutzt oder gegen solche Mißstände ankämpft und da
mit selbst einen Beitrag zur Beseitigung von Bedin
gungen für Straftaten leistet.
Für die Einstellungen ist charakteristisch, daß sie ein 
Bewußtseinsmerkmal der Persönlichkeit von relativer 
Stabilität darstellen, einen bestimmten Grad an Ver
festigung aufweisen. Einstellungen sind gerichtet, und 
zwar auf Verhalten, in dem sie sich objektivieren.^/ 
Die Kenntnis der Einstellungen eines Menschen ermög
licht es, mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlich
keit auf sein künftiges Verhalten zu schließen./3/
Die Klärung der Einstellungen des Straftäters ist zum 
einen im Hinblick auf die Schuld, d. h. darauf, ob und 
welche Einstellungen in die Schuld eingehen, bedeut
sam. So enthält z. B. § 8 Abs. 2 StGB ausdrücklich den 
Begriff der Einstellung/4/, und § 196 Abs. 3 Ziff. 2 StGB 
gründet eine größere Schuld auf eine besonders rück
sichtslose Einstellung./5/ Zum anderen können die Ein
stellungen des Straftäters — soweit sie nicht in die Tat 
bzw. Schuld mit eingehen — wesentliche Hinweise dar
über geben, ob der Straftäter künftig seiner Verant
wortung gegenüber der Gesellschaft nachkommen 
wird.
Wenn das Gesetz die Prüfung der Fähigkeit und Bereit
schaft des Täters zu künftigem gesellschaftsmäßigem 
Verhalten fordert, so kann es — unter dem Gesichts
punkt von Zweck und Ziel des Strafverfahrens — im
mer um ein Minimum von Anforderungen gehen, die 
an ihn zu stellen sind:
— Vom Rechtsverletzer wird verlangt, daß er künftig 

die Gesetze achtet und entsprechend den Normen des 
sozialistischen Zusammenlebens handelt (Einstellung 
zu den gesellschaftlichen Normen einschl. der Einstel
lung zur eigenen Straftat).

— Vom Rechtsverletzer wird erwartet, daß er — zumin
dest künftig regelmäßig arbeitet bzw. (als Jugend
licher) regelmäßig lernt (Einstellung zur Arbeit bzw. 
zum Lernen).

— Vom Rechtsverletzer wird erwartet, daß er in sei
nem künftigen Verhalten die Rechte und Interessen 
anderer Bürger achtet (Einstellung zu anderen Men
schen).

Auf die überaus wichtige Bedeutung dieser Einstellungs
bereiche hat bereits L e n i n  hingewiesen, als er be
tonte: „Eine neue Arbeitsdisziplin, neue Formen der 
gesellschaftlichen Bindung zwischen den Menschen, 
neue Formen der Heranziehung der Menschen zur Ar
beit zu schaffen — das ist eine Aufgabe von vielen Jah
ren und Jahrzehnten.“ /€/ In diesem Sinne wird auch 
auf dem XXIV. Parteitag der KPdSU auf „die Erziehung 
der sowjetischen Menschen zu einer neuen, kommunisti-
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sehen Einstellung zur Arbeit“ und auf die Schaffung 
einer solchen moralischen Atmosphäre orientiert, die 
dazu beiträgt, „in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens, in der Arbeit und im täglichen Leben die ach
tungsvolle und aufmerksame Einstellung zum Men
schen ..., verbunden mit hohem Verantwortungsbe
wußtsein, und den Geist echter Kameradschaft durch
zusetzen“./?/

•
Diese grundlegende Orientierung hat auch für die ge
sellschaftspolitische Einordnung des Strafverfahrens in 
den Gesamtprozeß der Schaffung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft Gültigkeit.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß die 
Einstellung zu den gesellschaftlichen Normen, die Ein
stellung zur Arbeit bzw. zum Lernen und die Ein
stellung zu anderen Menschen diejenigen Einstellungs
bereiche sind, die im Strafverfahren notwendig bei je
dem Straftäter zu untersuchen sind. Ohne die Feststel
lung dieser Einstellungsbereiche sind Aussagen hin
sichtlich des künftigen gesellschaftsmäßigen Verhaltens, 
ist eine die Besonderheiten jedes konkreten Falles be
rücksichtigende Festlegung differenzierter Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit schwer mög
lich.
In der kriminologischen und soziologischen Literatur 
wird als ein weiterer wichtiger Einstellungsbereich die 
weltanschauliche Grundhaltung genannt. Da die poli
tisch-weltanschauliche Grundhaltung eines Menschen 
sich mehr oder weniger adäquat in seinem Gesamtver
halten widerspiegelt/8/, alle anderen Einstellungsberei
che durchdringt, kann man davon ausgehen, daß sie sich 
auch in der Einstellung zur Arbeit, zum Lernen, zur 
Staatsdisziplin, zu anderen Menschen zeigt, so daß sich 
eine spezielle Untersuchung der weltanschaulichen 
Grundhaltung des Rechtsverletzers im Strafverfahren 
erübrigt. Es kann auch nicht Aufgabe des Strafver
fahrens sein, auf die weltanschauliche Grundhaltung 
des Straftäters einzuwirken, gewissermaßen seine Stel
lung zur Grundfrage der Philosophie zu klären.

Zur Aufklärung von Einstellungen bei Straftätern
Einstellungen sind nicht unmittelbar erkennbar. Man 
kann sie vielmehr nur an ihrer Äußerung, ihrer Ob
jektivierung, d. h. an den Verhaltensweisen des Men
schen, ablesen bzw. aus diesen ableiten. Sie sind auch 
nicht aus einer einzelnen Handlung, z. B. einer Straf
tat, zu erkennen. Zwischen Einstellung und einzelner 
Handlung besteht kein mechanischer Zusammenhang. 
Die Einzelhandlung kann durchaus einer bestimmten 
Einstellung entsprechen (z. B. ein Sexualdelikt als Aus
druck der Mißachtung der Frau oder eine Verkehrs
straftat als Ausdruck einer verantwortungslosen rowdy
haften Einstellung im Straßenverkehr), sie muß es aber 
nicht. Die einzelne Handlung kann auch völlig im Wi
derspruch zu den dominierenden Einstellungen des Be
treffenden stehen, also „persönlichkeitsfremd“ sein.
Für die Klärung von Einstellungen sind daher die Ge
samtheit oder zumindest eine Vielzahl von Verhaltens
weisen des betreffenden Menschen in dem jeweiligen 
Einstellungsbereich (z. B. das Arbeitsverhalten) zu be
rücksichtigen. Es ist auch wichtig, die Motive für die 
betreffenden Verhaltensweisen zu kennen. Bei Jugend
lichen ist darüber hinaus in gewissem Umfang die 
Kenntnis der Herausbildung seiner Einstellungen be
deutsam. Feststellungen hierüber lassen sich in der Re
gel aus den Ermittlungen über die Lebensverhältnisse 
des Jugendlichen, insbesondere die Erziehungsverhält
nisse, treffen.
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